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Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

* Dies entspricht zur Zeit monatlichen Einzahlungen bis einschließlich 117,50 EUR.

Widerrufsrecht für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Wenn der Kauf von Fondsanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Ge-
schäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustan-
de kommt, ohne dass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert
worden ist, so ist der Käufer nach §144 Abs. 2 Satz 3 InvG in Verbindung mit §15c AuslInvestmG oder
nach §126 Investmentgesetz berechtigt, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der
Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft
zu erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss
dem Käufer ausgehändigt worden ist oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für sein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor
dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungsgesellschaft gegen Rück-
gabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Widerrufs-
erklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.
Das Recht zum Widerruf gilt auch für den Verkauf von Anteilen. 
Für den Vertrieb von ausländischen Investmentanteilen, die keine EG-Investmentanteile sind, gilt
das Widerrufsrecht für Anleger aus der Bundesrepublik Deutschland gemäß §126 InvG, das in den
jeweiligen Verkaufsprospekten geregelt ist.

Stand: November 2004

Führung der DWS Depots und Investmentkonten
1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxembourg, (nachstehend „depotfüh-
rende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots
ein oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewünschten
Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot; die fondsspezifischen Investmentkon-
ten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depotführende Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages
des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS Depots Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die auf die
Fondswährung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eröffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer
Fondswährung aus Sicht der depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so
kann statt dessen auch ein Investmentkonto für einen geldmarktnahen Fonds eröffnet werden. Die aktuell von
der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarkt-
nahen Fonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt.
Diese Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die depotführende Stelle
geändert werden. Erteilt der Anleger der depotführenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im
Preisverzeichnis / Konditionentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von
der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionentableau zur Verfügung gestellt.
Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegenüber zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben
über seine Identität nach den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende Stelle kann
zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen zur Iden-
titätsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Pflichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.
2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt nach den für den jewei-
ligen Fonds von der Verwaltungs-/Investmentgesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffent-
lichten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, können eingehende Zah-
lungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der depotführenden Stelle gehalten werden. 
3. Aufträge
a) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden Stelle vorher eine andere
Vereinbarung getroffen worden ist.
b) Auftragsausführung
Die depotführende Stelle leitet Kauf-, Verkaufs- oder Tauschaufträge unverzüglich, spätestens am auf den
Eingang des Auftrags folgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiter. 
Aufträge, die dem Fonds vor dessen Orderannahmeschluss vorliegen, werden mit dem entsprechend ermittel-
ten Anteilwert abgerechnet. Danach dort eingehende Aufträge werden zu dem Anteilwert abgerechnet, der
für den folgenden Orderannahmeschluss ermittelt wird.
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers
mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab. 
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Anleger den Preis des Ausführungsgeschäfts ab. Bei
Anteilkäufen gilt der für den Abrechnungstag auf der Basis des veröffentlichten Rücknahmepreises
ermittelte Ausgabepreis, für Anteilverkäufe der für den Abrechnungstag veröffentlichte Rücknahmepreis.
Kauf-, Verkaufs- oder Tauschaufträge werden unabhängig von einer Anlageberatung ausgeführt. Die depot-
führende Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung und Aufklärung
vor Erteilung der Aufträge erhalten hat.
c) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten DWS Depotnummer
oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile
behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depotfüh-
rende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fondsanteilen unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bank-
arbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle wei-terleiten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den
Ausgabepreis eines Anteils über- oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen ent-
sprechenden Bruchteil in 4 Dezimalstellen nach dem Komma gut.
Wird eine Einzahlung vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des
nächstmöglichen Ausgabetages nach Depoteröffnung zugrunde gelegt.
d) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer enthalten. Sollen alle ver-
wahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe der DWS Depotnummer. Ver-
kaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt. 
e) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau ausdrücklich zuge-
lassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufs-
auftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Aufteilung können keine besonderen
Umtauschkonditionen gewährt werden. Die Verkaufsprospekte der Fonds können aber davon abweichende
Bestimmungen über die Umtauschkonditionen enthalten.
f) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfügen. Eine Auslieferung
oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsicht-
lich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.
4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregister, wird die depotführende Stelle dort
für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letzt-
begünstigte eingetragen werden kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers
vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind Eigentum des Anlegers. Soweit für einen Fonds von der für
die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der An-
leger Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen
bei der depotführenden Stelle. Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht,
für den Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die der depotführenden
Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.
5. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle - ggf. unter Abzug von einzubehaltenden
Steuern - ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wiederangelegt („automatische
Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Ausschüttungs-
beträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausga-
beaufschlag zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag.
Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotführenden Stelle vorgesehen ist,
werden die Ausschüttungen - ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – in dem jeweils von der depot-
führenden Stelle für den Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswäh-
rung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis/Konditionentableau geregelt.
Die entsprechende Kauforder wird von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unver-
züglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.
6. Abrechnungen
Der Anleger erhält für jeden getätigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit regelmäßige Einzahlungen jährlich
das Dreifache des höchsten Betrages nicht übersteigen, bis zu dem nach dem Vermögensbildungsgesetz in
der jeweils geltenden Fassung vermögenswirksame Leistungen gefördert werden können*, erteilt die depot-
führende Stelle keine Einzelabrechnung. Depotführende Stellen außerhalb Deutschlands erteilen bei regel-
mäßigen Einzahlungen keine Einzelabrechnung. In jedem Fall erhält der Anleger zum Jahresende eine Auf-
stellung der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.
7. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein verfügen, es
sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schrift-
lich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wertpapierdepots sind

gegenüber der depotführenden Stelle gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaft-
lichen Wertpapierdepot haftbar, unabhängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von
ihnen eingegangen wurden.
8. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vor-
legung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unter-
lagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotführenden Stelle in deutscher Über-
setzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen
Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotfüh-
rende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten
ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt
nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrläs-
sigkeit nicht bekannt geworden ist.

Entgelte und Auslagen
9. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. 
Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionentableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die
im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mutmaßlichem
Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen eine Vergütung zu erwarten
sind, kann die depotführende Stelle die Höhe des Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger
trägt außerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem
mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti). 
10. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von Anteilen bzw.
Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden. 

Haftung der depotführenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers
11. Haftung der depotführenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzu zieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes
Verhalten (z.B. durch Verletzung der in Nr. 12 – 15 aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die
depotführende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben. 

Mitwirkungspflichten des Anlegers
12. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anleger der depotfüh-
renden Stelle Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer
gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in
ein öffentliches Register (z.B. in das Handelsregister) eingetragen wird.
13. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge
können zu Verzögerungen in der Auftragsabwicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Auf-
trägen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen DWS Depotnummer und
Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotführende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen
kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurück überweisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholun-
gen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
14. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle
Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene
Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen. 
15. Benachrichtigung der depotführende Stelle bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht zugehen, muss er die
depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausblei-
ben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausführung von Aufträgen).

Pfandrecht
16. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und den Investment-
konten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen
Ansprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäftsverbindung. 

Kündigung durch die depotführende Stelle und Auflösung von Fonds, Schlußklauseln
17. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer Kündigungsfrist
von einem Monat kündigen. Die Anteile werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirk-
samwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.
18. Auflösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder aus einem an-
deren Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruch-
teile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös in Anteilen eines
Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige Weisung
des Anlegers vorliegt. 
19. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich bekannt gegeben.
Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die
depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch inner-
halb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden. 
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Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften

Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutsch land 
unbeschränkt steuerpfl ichtig sind.

Ansparphase :

Die steuerliche Förderung der Altersvorsorgebeiträge in der Ansparphase zugunsten des DWS RiesterRente Premium 
Vertrags hängt sowohl von der Höhe der Beitragszahlungen als auch von den maßgebenden Einnahmen des Anlegers 
ab. Ein Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG wird nur berücksichtigt, wenn dies günstiger ist als der Anspruch auf 
Zulage.

Auszahlungsphase :

Leistungen aus dem DWS RiesterRente Premium Vertrag werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als sog. 
sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 5 EStG) besteuert. Der Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 EStG wird auf die in der Auszah-
lungsphase erhaltenen Leistungen nicht gewährt ; lediglich der Werbungskostenpauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 
EStG in Höhe von derzeit 102 EUR kommt zum Ansatz.

Geförderte Beiträge :

In der Auszahlungsphase voll besteuert werden Leistungen, die auf sog. geförderten Beiträgen beruhen, d.h. die 
geleisteten Eigenbeiträge des Vertragspartners zuzüglich der für das Beitragsjahr zustehenden Altersvorsorgezulage, 
soweit sie den Höchstbetrag nach § 10a EStG nicht übersteigen, mindestens jedoch die gewährten Zulagen und die 
geleisteten Sockelbeträge i.S.d. § 86 Abs. 1 Satz 4 EStG, sowie die daraus erzielten Erträge und Wertsteigerungen. 
Soweit Altersvorsorgebeiträge zugunsten eines Vertrags als Sonderausgaben berücksichtigt werden, für den keine 
Zulage beantragt wird oder der als weiterer Vertrag nicht mehr zulagebegünstigt ist, gehören diese Beiträge ebenfalls 
zu den geförderten Beiträgen.

Nicht geförderte Beiträge :

Leistungen aus dem Vertrag, die auf sog. nicht geförderten Beiträgen beruhen, werden nur hälftig besteuert, soweit 
eine Auszahlung nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsschluss erfolgt. 
Zu den nicht geförderten Beiträgen gehören z.B. Überzahlungen, d.h. Zahlungen, die den Höchstbetrag nach § 10a 
EStG übersteigen bzw. Zahlungen innerhalb eines Beitragsjahres, in denen keine Förderung beantragt oder gewährt 
wurde.
Soweit der Anleger geförderte als auch nicht geförderte Beiträge zugunsten des Vertrags leistet, sind diese Leistungen 
aufzuteilen und die Besteuerung erfolgt anteilig entsprechend der Regelungen für geförderte und nicht geförderte 
Beiträge.

Schädliche Verwendung :

Im Falle einer schädlichen Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag sind die Förderungsbeträge zurückzuzahlen. Die 
Besteuerung des übrigen Vermögens bestimmt sich in diesem Falle nach den Regelungen für nicht geförderte Beiträge. 
Die Auszahlung von Vermögen, das aus nicht geförderten Beiträgen stammt, stellt keine schädliche Verwendung dar.

Hinweis :

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr 
dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung 
oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt 
werden und die oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinfl ussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Aspekte zu behandeln, die 
aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeutung sein können. Interessierten 
Anlegern wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu 
lassen.
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